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Leistungsvereinbarung 
 

betreffend Spital, Betagtenheim, Arztpraxis und Wohnungen mit 

Service  
 

 

 

 

 

 

 

 

zwischen 

 

 

 

 

der Gemeinde Surses, Institution des öffentlichen Rechts mit Sitz in Surses GR,  

UID CHE-429.972.943, p. Adr. Veia Cantunala 57, 7453 Tinizong 

 

nachfolgend auch «Auftraggeberin» genannt 

 

 

 

 

und  

 

 

 

 

der Center da Sanadad Savognin SA, Aktiengesellschaft mit Sitz in Surses GR,  

UID CHE-298.400.513, p. Adr. Stradung 52, 7460 Savognin 

 

nachgehend auch «Auftragnehmerin» genannt 
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Vertragsbestandteile (im Anhang) 

A. Leistungsvereinbarung betreffend stationäre Angebote für Langzeitpatienten und 

betagte Personen zwischen Heimregion Surses und Betagtenheim Surses 
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1. Allgemeine Bestimmungen 

1.1. Präambel 

Die Center da Sanadad Savognin SA ist derzeit für die stationäre und ambulante 

medizinische Grundversorgung der Einwohnerschaft und der Gäste der Gemeinde 

Surses verantwortlich. 

Das Gesundheitszentrum umfasst ein Akutspital, einen 24-Stunden Notfalldienst, 

eine Arztpraxis mit einem grossen Spektrum an Fachgebieten, eine Physiotherapie 

mit Fitnessstudio, ein Betagtenheim sowie Wohnungen mit Service. 

1.2. Veränderungen 

Stehen Veränderungen, welche direkte oder indirekte Auswirkungen auf die in 

dieser Vereinbarung bezeichneten Leistungen haben könnten, an, verpflichten sich 

die Parteien, sich möglichst früh gegenseitig zu informieren und die andere Partei 

in die entsprechenden Prozesse einzubeziehen.  

 

 

 

2. Zweck 

2.1. Diese Vereinbarung definiert die Ziele und Aufgaben der Auftragnehmerin und legt 

die gegenseitigen Rechte und Pflichten fest. 

2.2. Die Auftraggeberin überträgt die Erfüllung dieser Bereiche gemäss den Ausfüh-

rungen in dieser Vereinbarung an die Auftragnehmerin.  

2.3. Ziel ist jeweils eine qualitativ hochwertige, wirtschaftliche und langfristige sowie am 

Menschen orientierte Versorgung von Bevölkerung und Gästen. 

 

 

 

3. Rechtliche Grundlagen 

Es gelangen insbesondere die nachfolgenden, rechtlichen Grundlagen zur Anwen-

dung: 

- Bundesgesetz über Krankenversicherung (KVG) [SR 832.10] 

- Verordnung über die Krankenversicherung (KVV) [SR 832.102] 

- Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflege-

versicherung (KLV) [SR 832.112.31] 
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- Verordnung über die Kostenermittlung und die Leistungserfassung durch 

Spitäler, Geburtshäuser und Pflegeheime in der Krankenversicherung (VKL) 

[SR 832.104] 

- Verfassung des Kantons Graubünden [BR 110.100] 

- Gesetz zum Schutz der Gesundheit im Kanton Graubünden (Gesundheits-

gesetz) [BR 500.000] 

- Verordnung zum Gesundheitsgesetz (VOzGesG) [BR 500.010] 

- Verordnung über die Gebühren im Gesundheitsbereich [BR 500.100] 

- Gesetz über die Förderung der Krankenpflege und der Betreuung von betagten 

und pflegebedürftigen Personen (Krankenpflegegesetz, KPG) [BR 506.000] 

- Verordnung zum Gesetz über die Förderung der Krankenpflege und der 

Betreuung von betagten und pflegebedürftigen Personen (Verordnung zum 

Krankenpflegegesetz, VOzKPG) [BR 506.060] 

- sowie zugehörige Reglemente und Weisungen des Kantons Graubünden 

- und diverse Rechtsgrundlagen der Center da Sanadad Savognin SA 

 

Namentlich basiert diese Leistungsvereinbarung auf Art. 87 Abs. 2 der Kantons-

verfassung, wonach Kanton und Gemeinden für eine zweckmässige, wirtschaft-

liche und ausreichende medizinische Versorgung und Pflege sorgen, sowie auf 

Art. 9 Abs. 2 KPG, wonach die Trägerschaften der Leistungserbringer den Gemein-

den ihrer Gesundheitsversorgungsregion ein angemessenes Mitspracherecht 

einzuräumen haben und zu diesem Zweck die Gesundheitsversorgungsregion  

mit den Trägerschaften der Leistungserbringer eine Leistungsvereinbarung 

abschliesst. 

 

 

 

4. Bewilligungen 

Die Center da Sanadad Savognin SA gewährleistet, dass sämtliche für den beste-

henden und künftigen Betrieb des Center da Sanadad erforderlichen Bewilligun-

gen vorhanden sind bzw. falls erforderlich, neu eingeholt werden. 
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5. Leistungen 

5.1. Die Auftragnehmerin verpflichtet sich im Einklang mit den Anforderungen der 

kantonalen Gesundheitsgesetzgebung sowie im Rahmen dieser Leistungsverein-

barung insbesondere die nachfolgenden Leistungen zu erbringen.  

Sie gliedern sich in die nachfolgenden Bereiche: 

5.1.1. Spitalleistungen 

- Sicherstellung einer Grundversorgung (medizinische Basisversorgung, Notfall-

dienst, diagnostische Basisleistungen) gemäss Leistungsvereinbarung mit dem 

Kanton Graubünden 

- Kooperation mit regionalen Spitälern und Spezialkliniken für erweiterte Versor-

gung 

- Notfallbereitschaft und Rettungsdienst gemäss kantonalen Vorgaben 

5.1.2. Betagtenheim 

- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl Pflege- und Altersheimplätze 

gemäss Bedarfserhebung der Gemeinde Surses und / oder des Kantons 

Graubünden 

- Gewährleistung einer qualitätsgerechten Betreuung und Pflege gemäss kanto-

nalen und eidgenössischen Standards 

- Offenheit für alle Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, unabhängig 

von Konfession oder sozialem Status 

5.1.3. Arztpraxis 

- Sicherstellung einer kontinuierlichen hausärztlichen Grundversorgung im 

Surses 

- Angemessene Öffnungszeiten  

- Kooperation mit der Spitalinfrastruktur und externen Fachärzten 

5.1.4. Wohnungen mit Service 

- Wirtschaftlich orientiertes Angebot von senioren- und behindertengerechten 

Mietwohnungen unter Priorisierung von Einwohnerinnen und Einwohnern der 

Gemeinde Surses  

- Sicherstellung von Basisdienstleistungen (Notruf, Hausdienst, Mahlzeiten, 

Sozialkontakte) 

- Möglichkeit zur flexiblen Inanspruchnahme zusätzlicher Dienstleistungen 
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5.2. Zeigt sich, dass die in der Leistungsvereinbarung vereinbarten Leistungen insge-

samt oder einzelne Leistungen aufgrund veränderter Verhältnisse im vereinbarten 

Rahmen nicht mehr kostendeckend erbracht werden können, verpflichten sich die 

Parteien gegenseitig zu einer einvernehmlichen Anpassung Hand zu bieten. Dies 

gilt insbesondere auch für den im Rahmen der Konkretisierung des Betriebs-

konzeptes allenfalls bereits erkannten Handlungsbedarf. 

5.3. Es steht der Auftragnehmerin frei, weitere Leistungen anzubieten, soweit deren 

Finanzierung sichergestellt ist, die qualitativen Anforderungen seitens Kanton 

Graubünden und Bund erfüllt werden können und diese Leistungen einen direkten 

oder indirekten Beitrag zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung im Surses 

leisten. 

 

 

 

6. Leistungsziele 

6.1. Grundsätze 

Die Vertragsparteien vereinbaren die nachfolgenden Grundsätze: 

- Die Auftragnehmerin richtet sich nach dem Leitbild zur Organisation der 

Gesundheitsverordnung im Kanton Graubünden sowie dem kantonalen Alters-

leitbild. 

- Die Dienstleistungen der Auftragnehmerin erfolgen in partnerschaftlicher 

Zusammenarbeit. Partner sind Patienten und Bewohnende sowie deren Ange-

hörige, Ärzte, Therapeuten, Dritt-Spitäler und -Heime, Organisationen wie 

Spitex und dgl. sowie Beratungsstellen und Versicherer. 

- Die zur Verfügung stehenden Mittel müssen nach betriebswirtschaftlichen 

Grundsätzen, effizient und zweckdienlich eingesetzt werden. 

6.2. Leistungsziele / Qualität 

Die Dienstleistungen der Auftragnehmerin sind im Qualitätsmanagementsystem 

nach ISO 9001:2015 definiert und schliessen die jeweiligen Vorgaben des Kantons 

Graubünden bzw. des Bunds ein. 

 

 

 

7. Qualifikationen 

Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, zur Erfüllung der Leistungsvereinbarung 

qualifiziertes Personal nach den gesetzlichen Vorgaben aufgrund der vom Gesund-

heitsamt des Kantons Graubünden erlassenen Vorgaben auszubilden, anzustellen 

und einzusetzen. 
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8. Finanzierung, fester Beitrag  

8.1. Die Leistungen werden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (Krankenversiche-

rungsgesetz KVG, Pflegefinanzierung, öffentliche Beiträge) finanziert. 

Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, alle zumutbaren Massnahmen zur Kosten-

optimierung zu ergreifen und Drittmittel (z.B. öffentliche Beiträge, Leistungsverein-

barungen mit Krankenkassen) voll auszuschöpfen. 

8.2. Fester Gemeindebeitrag 

Die Gemeinde Surses leistet zur Mitfinanzierung der in dieser Vereinbarung gere-

gelten Leistungen jährlich einen festen Beitrag von CHF 500'000.00. Dieser feste 

Beitrag hat insbesondere zum Ziel, Fehlbeträge bei den Betriebskosten zu decken, 

die Liquidität der Auftragnehmerin sicherzustellen und die ordentlichen Investi-

tionen zu ermöglichen.  

Dieser Beitrag wird unabhängig vom tatsächlichen Jahresergebnis der Center da 

Sanadad Savognin SA ausbezahlt, jedoch nur sofern die liquiden Mittel der Center 

da Sanadad Savognin SA aufgrund der Jahresrechnung per 31. Dezember 

weniger als CHF 2,5 Millionen betragen. Ist die Auszahlung des Beitrages fällig, ist 

der Beitrag in seinem vollen Umfang in Kompetenz der operativen Gremien und 

unter Berücksichtigung der gegenseitigen Bedürfnisse der Vertragspartner bis 

spätestens Ende September des laufenden Jahres an die Center da Sanadad 

Savognin SA zu überweisen.  

Die Auszahlung im 2026 erfolgt ohne weitere Auflagen und / oder Bedingungen 

zulasten des noch offenen Verpflichtungskredites gemäss Beschluss der 

Gemeindeversammlung vom 07.04.2025. 

Sofern die liquiden Mittel aufgrund der Jahresrechnung per 31. Dezember mehr 

als CHF 2,5 Millionen betragen, entfällt der Beitrag von CHF 500'000.00 für das 

Folgejahr vollumfänglich.  

Die Beurteilung über die Fälligkeit bzw. Auszahlung erfolgt im Sinne dieser vorlie-

genden Bestimmungen von Jahr zu Jahr. 

8.3. Rechnungslegung  

Die Auftragnehmerin legt der Auftraggeberin jährlich einen Finanzplan (Budget, 

Liquiditätsplanung und fünfjährige Investitionsplanung) und eine geprüfte Jahres-

rechnung vor. 
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9. Zusammenarbeit und Informationspflicht 

Es findet eine regelmässige Abstimmung zwischen Auftraggeberin und 

Auftragnehmerin, insbesondere bei strategischen Fragen oder strukturellen 

Anpassungen, statt. 

Die Auftragnehmerin informiert die Auftraggeberin frühzeitig über wesentliche 

Veränderungen des Leistungsangebots, der Kostenstruktur oder des Personal-

bestandes. 

Beide Parteien verpflichten sich zu einer transparenten Kommunikation gegenüber 

Bevölkerung, Behörden und Medien. 

 

 

 

10. Dauer der Vereinbarung 

Die vorliegende Leistungsvereinbarung wird für die minimale Dauer von 7 (sieben) 

Jahren, beginnend ab dem 01. Januar 2026 unbefristet abgeschlossen und ist mit 

einer Kündigungsfrist von 24 Monaten auf Ende eines Kalenderjahres, erstmals per 

31. Dezember 2032 kündbar.  

 

 

 

11. Bestehende Leistungsvereinbarung 

Die Heimregion Surses, bestehend aus den Gemeinden im damaligen Kreis Surses 

(heute Gemeinde Surses) und den damaligen Gemeinden Mon und Stierva  

(heute Teile der Gemeinde Albula/Alvra), hat im Jahr 2009 bzw. 2010 eine 

Leistungsvereinbarung betreffend stationäre Angebote für Langzeitpatienten und 

betagte Personen abgeschlossen. 

Diese Leistungsvereinbarung bleibt weiterhin bestehen und bildet einen wesent-

lichen Bestandteil der heutigen Leistungsvereinbarung. Sofern Widersprüche 

zwischen den beiden Leistungsvereinbarungen bestehen, haben die Bestimmun-

gen der heutigen Leistungsvereinbarung Vorrang gegenüber der Leistungsverein-

barung aus dem Jahr 2009 bzw. 2010. 
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12. Schlussbestimmungen 

12.1. Salvatorische Klausel 

Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser Leistungsvereinbarung als nichtig oder 

rechtlich ungültig erweisen oder unmöglich sein oder werden, so berührt dies nicht 

die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Dasselbe gilt für eine Regelungslücke.  

Die Parteien bemühen sich diesfalls darum, die nichtigen, ungültigen oder unmög-

lichen Bestimmungen durch Sonderregelungen zu ersetzen oder die Regelungs-

lücke dergestalt auszufüllen, dass der gemeinsam beabsichtigte Zweck erreicht 

werden kann. 

12.2. Änderungen und Ergänzungen 

Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Gültigkeit 

der Schriftform.  

Dies gilt auch für die Aufhebung des Schriftformvorbehaltes.  

12.3. Streitigkeiten 

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprächen 

eine gütliche Einigung zu suchen, bevor sie den Rechtsweg bestreiten.  

12.4. Genehmigung / Anpassungen 

Diese Vereinbarung bedarf zu ihrer Rechtsgültigkeit der Zustimmung durch die 

Gemeindeversammlung Surses.  

Sodann wird der Gemeindevorstand Surses durch die Gemeindeversammlung 

legitimiert, Anpassungen untergeordneter Bedeutung an dieser Vereinbarung 

eigenständig vorzunehmen.  

12.5. Gerichtsstand / Anwendbares Recht 

Für allfällige Streitigkeiten, die aus dieser Vereinbarung entstehen könnten, aner-

kennen die Parteien Surses als Gerichtsstand und Erfüllungsort.  

Alle Rechtsbeziehungen aus dieser Vereinbarung unterstehen dem schweizeri-

schen Recht.  

12.6. Ausfertigungen 

Diese Vereinbarung wird in zwei Exemplaren ausgefertigt, je eines für die beiden 

Parteien.  
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Tinizong, den  Savognin, den  

 

 

 

Die Auftraggeberin Die Auftragnehmerin 

 

 

Gemeinde Surses Center da Sanadad Savognin SA 

 

 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Daniel Wasescha Luzi Thomann 

Gemeindepräsident Verwaltungsratspräsident 

 

 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Giani Spinatsch Patric Vincenz 

Gemeindeschreiber Verwaltungsratsvizepräsident 
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13. Vertragsbestandteile (Anhang) 
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